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Auszüge aus den Besprechungen: 
. Abgesehen davon, daß die beiden BäDde die einzige syste-

matisch geordnete Sammlung des bisherigen Besatzungsrechts dar-
stellen, ist in dem Werk ein umfangreiches amtliches Material ver-
arbeitet, dessen Kenntnis für die Beantwortung mancher Rechtsfrage 
unerläßlich ist. 

. . . Diese Arbeitsleistung verdient um so größere Anerkennung, als 
die zahlreichen Rechtsfragen des Besatzungsrechts in der juristischen 
Fachliteratur bisher wohl etwas vernachlässigt worden sind. 

. Einer besonderen Empfehlung bedarf das Buch nicht, da es für 
jeden, der sich mit irgendeiner Frage des Besatzungsrechts befassen 
muß (und wer müßte das heute im Rheinland nicht?) unentbehrlich 
sein wird. ZentralbL f. d. bes. Rheinland, 1921, Nr. B. 

Zwei Beamte beim Reichskommissar für die bestezten Gebiete 
haben die Verordnungen der Interalliierten Rheinlandkommission zu-
sammengestellt und erläutert herausgegeben. Zwei Bände liegen heute 
vor. Es ist hier nicht der Ort, über die Verdienste dieser Arbeit zu 
sprechen. Sie wird sicher gewürdigt und anerkannt werden. . . . 

Deutsche Jniistenzeitnng, 1921, H. 13/14. 
. . . Das Buch bildet ebenso wie der erste Band für alle, die mit 

den Besatzungstruppen zu tun haben oder die über die Rechtsverhält-
nisse im besetzten Gebiet unterrichtet sein müssen, ein unentbehrliches 
Hilfsmittel. Zeitschi. f. Polizei- n. •eiwalhmgsbeamte, 1921, Nr. 14. 

Alles, was an Verordnungen in der Gesetzgebung, die Rechts-
pflege, die staatsbürgerlichen Rechte der Bevölkerung, der deutschen 
Verwaltung über das Requisitions- und Einquartierungswesen, Zoll-
befreiung, Verkehrseinrichtungen, Belagerungszustand und die Verord-
nungen über die sogenannten Sanktionen von Coblenz aus herausge-
kommen ist, finden wir hier übersichtlich geordnet. Das Werk wird 
den Behörden und der Bevölkerung des besetzten Gebietes sehr will-
kommen sein. Kölnische Zeitung Tom 18. Hai 1921. 
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